1. Nachtrag zur Satzung der Stadt Uetersen über die Bildung eines Seniorenbeirates

Aufgrund des § 4 i.V.m. §§ 47 d und 47e der Gemeindeordnung von Schleswig-Holstein in der Fassung der Bekanntmachung vom 28.02.2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 57) zuletzt geändert durch Gesetz vom 04.03.2022 (GVOBl. Schl.-H. S. 153),
wird nach Beschlussfassung durch die Ratsversammlung vom 19.12.2022 folgender 1. Nachtrag zur Satzung erlassen.

Artikel I
a) in § 6 Abs. 5. wird das Wort „Briefwahl“ durch „Wahl“ ersetzt.
b) Folgender Absatz 10 wird eingefügt:
„Sollten sich 7 oder weniger Bewerber zur Kandidatur bereit erklären, findet das im Übrigen vorgeschriebene Briefwahlverfahren nicht statt. In diesem Fall werden alle zugelassenen Kandidaten in der Ratsversammlung zur Wahl gestellt. Die von der Ratsversammlung gewählten Kandidaten bilden den Seniorenbeirat.“

Artikel II
Der 1. Nachtrag zur Satzung der Stadt Uetersen über die Bildung eines Seniorenbeirates tritt am Tage nach seiner Bekanntmachung in Kraft.
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